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Teil A Planungsrechtliche Festsetzungen 

 Rechtsgrundlagen 

 ▪ Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. No-

vember .2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-

zes vom 26. April 2022 (BGBI. I S. 674) 

▪ Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsver-

ordnung – BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

21.November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

▪ Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie über die Darstel-

lung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 – PlanZV 90) vom 18. 

Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

▪ § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 

vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. 

Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) 

 

  

A1 Flächen für den Gemeinbedarf 

A1.1 Kinderbetreuungseinrichtung 

A1.1.1 Auf der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Kinderbetreu-
ungseinrichtung“ sind Anlagen und Einrichtungen zur institutionellen Bildung, 
Erziehung und Betreuung von Kindern durch pädagogische Fachkräfte zulässig. 
 

  

A2 Maß der baulichen Nutzung 

A2.1 Grundflächenzahl (GRZ) 

 Siehe Planeintrag. 
  

A2.2 Höhe baulicher Anlagen 

A2.2.1 Die maximale Höhe baulicher Anlagen wird durch die Festsetzung der Gebäude-
höhe (GH) bestimmt (siehe Planeintrag). 
 

A2.2.2 Die Gebäudehöhe ist der oberste Punkt der Dachhaut. 
 

  

A2.3 Geschossflächenzahl (GFZ) 

A2.3.1 Siehe Planeintrag. 
 

  

A3 Bauweise 

A3.1 Abweichende Bauweise: a 

A3.1.1 Festgesetzt wird abweichende Bauweise: Die Gebäude sind mit seitlichem 
Grenzabstand zu errichten. Ihre größte Länge darf mehr als 50 m betragen. 
 

  

https://dejure.org/BGBl/2021/BGBl._I_S._1802
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A4 Überbaubare Grundstücksflächen 

A4.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind in der Planzeichnung durch Bau-
grenzen festgesetzt. 
 

  

A5 Flächen für Nebenanlagen 

A5.1 Nebenanlagen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu-
lässig. 
 

  

A6 Flächen für Stellplätze und Garagen 

A6.1 Stellplätze und Garagen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen zulässig. 
 

  

A7 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft 

A7.1 Dacheindeckungen aus Kupfer, Zink oder Blei sind nur in beschichteter Form 
zulässig. 
 

A7.2 Eine Befestigung von Stellplatzflächen und ihren Zufahrten ist nur in wasser-
durchlässigem Auf- bzw. Oberbau zulässig. 
 

A7.3 Zu verwenden sind für die Außenbeleuchtung insektenfreundliche Leuchten 
(vorzugsweise warmweiße LED-Leuchten) sowie Leuchtgehäuse, die gegen 
das Eindringen von Spinnen und Insekten geschützt sind und deren Oberflä-
chentemperatur 60° C nicht übersteigen. 
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Teil B Örtliche Bauvorschriften 

 Rechtsgrundlagen 

 ▪ § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung 

vom 5. März 2010, zuletzt geändert durch Artikel 27 der Verordnung vom 

21. Dezember 2021 (GBl. 2022 S. 1, 4) 

▪ § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 

vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. 

Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) 

 

  

B1 Gestaltung der unbebauten Flächen 

B1.1 Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke 

B1.1.1 Die Grundstücksbereiche, die nicht von Gebäuden, Nebenanlagen oder sonsti-
gen baulichen Anlagen überdeckt werden, sind unversiegelt zu belassen und als 
Grün- oder Gartenflächen anzulegen. 
 

  

B2 Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Nieder-
schlagswasser 

B2.1 Je 100 m² versiegelter Fläche ist ein Drosselabfluss von maximal 0,2 l/s zulässig. 
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Teil C Hinweise 

C1 Bodenschutz | Altlasten 

 Werden bei Erdarbeiten ungewöhnliche Färbungen und/oder Geruchsemissio-
nen (z. B. Mineralöle, Teer, ...) wahrgenommen, so ist umgehend das Landrats-
amt Ortenaukreis zu unterrichten. Aushubarbeiten sind an dieser Stelle sofort 
einzustellen. 
 

  

C2 Denkmalschutz 

 Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befun-
de entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG die Denkmalschutzbehörde(n) 
oder die Gemeinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde 
(Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Grä-
ber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum 
Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu 
erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidium 
Stuttgart, Referat 84 – Archäologische Denkmalpflege (E-Mail: abtei-
lung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG wird hingewiesen. Bei der 
Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurz-
fristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 
 

  
  
 
 
 
Sasbach, ................................ Lauf, 20.07.2022 Kr 
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Gregor Bühler 

Bürgermeister 

Planverfasser 
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